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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1974

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Der Rechtsanwalt ist nach den anerkannten Standesgrundsätzen der Rechtsanwaltschaft verp3ichtet, eine

übernommene Verbindlichkeit, selbst wenn sie nicht klagbar wäre, zu erfüllen.
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